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VERORDNUNG (EG) NR. 1925/2006 DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 20. Dezember 2006 

über den Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen sowie 
bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN 
UNION — 

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, 
insbesondere auf Artikel 95, 

auf Vorschlag der Kommission, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschus­
ses ( 1 ), 

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags ( 2 ), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Es gibt eine breite Palette von Nährstoffen und anderen Zutaten, 
die Lebensmitteln bei der Herstellung zugesetzt werden können, 
unter anderem Vitamine, Mineralstoffe einschließlich Spurenele­
menten, Aminosäuren, essenzielle Fettsäuren, Ballaststoffe, ver­
schiedene Pflanzen und Kräuterextrakte. Ihr Zusatz zu Lebens­
mitteln ist in den Mitgliedstaaten durch unterschiedliche nationale 
Vorschriften geregelt, die den freien Verkehr dieser Erzeugnisse 
behindern, ungleiche Wettbewerbsbedingungen schaffen und so­
mit direkte Auswirkungen auf das Funktionieren des Binnen­
marktes haben. Daher ist es notwendig, Gemeinschaftsvorschrif­
ten zur Harmonisierung der nationalen Bestimmungen über den 
Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen sowie bestimmten an­
deren Stoffen zu Lebensmitteln zu erlassen. 

(2) Mit dieser Verordnung soll der Zusatz von Vitaminen und Mine­
ralstoffen zu Lebensmitteln sowie die Verwendung bestimmter 
anderer Stoffe oder Zutaten geregelt werden, die andere Stoffe 
als Vitamine oder Mineralstoffe enthalten und Lebensmitteln zu­
gesetzt werden oder bei der Herstellung von Lebensmitteln unter 
Bedingungen verwendet werden, die zur Aufnahme von Mengen 
führen, welche weit über den unter normalen Bedingungen bei 
einer ausgewogenen und abwechslungsreichen Ernährung ver­
nünftigerweise anzunehmenden Mengen liegen und/oder die sonst 
ein potenzielles Risiko für die Verbraucher bergen. Bestehen 
keine spezifischen Gemeinschaftsvorschriften über ein Verbot 
oder eine Beschränkung der Verwendung von unter diese Ver­
ordnung oder andere spezifische Gemeinschaftsvorschriften fal­
lenden Stoffen oder Zutaten, die andere Stoffe als Vitamine 
oder Mineralstoffe enthalten, so können unbeschadet der Bestim­
mungen des Vertrags einschlägige einzelstaatliche Vorschriften 
angewendet werden. 

(3) In einigen Mitgliedstaaten ist der obligatorische Zusatz einiger 
Vitamine und Mineralstoffe in bestimmten herkömmlichen Le­
bensmitteln aus Gründen der öffentlichen Gesundheit vorge­
schrieben. Derartige Gründe mögen aus Sicht der öffentlichen 
Gesundheit auf nationaler und sogar auf regionaler Ebene berech­
tigt sein, können jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht als Grund­
lage für gemeinschaftsweit geltende Harmonisierungsvorschriften 
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über den obligatorischen Zusatz von Nährstoffen dienen. Sofern 
dies jedoch erforderlich werden sollte, könnten derartige Bestim­
mungen auf Gemeinschaftsebene erlassen werden. In der Zwi­
schenzeit wäre es sinnvoll, Informationen über solche nationalen 
Maßnahmen zusammenzustellen. 

(4) Die Lebensmittelhersteller dürfen Lebensmitteln Vitamine und 
Mineralstoffe freiwillig zusetzen oder sind gemäß einschlägigen 
Gemeinschaftsvorschriften dazu verpflichtet, sie als Nährstoffe 
zuzusetzen. Sie dürfen auch zu technologischen Zwecken als 
Zusatzstoffe, Farbstoffe, Aromastoffe oder zu anderen derartigen 
Zwecken zugesetzt werden, einschließlich zugelassener önologi­
scher Verfahren und Verarbeitung, die in den entsprechenden 
Gemeinschaftsvorschriften vorgesehen sind. Diese Verordnung 
sollte unbeschadet bereits geltender spezifischer Gemeinschafts­
vorschriften über den Zusatz oder die Verwendung von Vitami­
nen und Mineralstoffen zu bzw. in speziellen Erzeugnissen oder 
Erzeugnisgruppen oder ihren Zusatz aus anderen als den unter 
diese Verordnung fallenden Zwecken gelten. 

(5) Da mit der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der Rechts­
vorschriften der Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmit­
tel ( 1 ) detaillierte Vorschriften über Nahrungsergänzungsmittel, 
die Vitamine und Mineralstoffe enthalten, erlassen wurden, soll­
ten die Bestimmungen der vorliegenden Verordnung hinsichtlich 
Vitaminen und Mineralstoffen nicht für Nahrungsergänzungsmit­
tel gelten. 

(6) Die Hersteller setzen Lebensmitteln Vitamine und Mineralstoffe 
zu verschiedenen Zwecken zu, unter anderem, um bei Lebens­
mitteln den Gehalt wiederherzustellen, wenn dieser bei der Her­
stellung, Lagerung oder dem Behandeln reduziert wurde, oder um 
einen vergleichbaren Nährwert wie bei Lebensmitteln herbeizu­
führen, zu denen sie als Alternative gedacht sind. 

(7) Eine angemessene, abwechslungsreiche Ernährung kann in der 
Regel alle für eine normale Entwicklung und die Gesunderhal­
tung erforderlichen Nährstoffe in den Mengen liefern, wie sie 
aufgrund allgemein anerkannter wissenschaftlicher Daten festge­
legt wurden und empfohlen werden. Aus Untersuchungen geht 
jedoch hervor, dass dieser Idealfall weder auf alle Vitamine und 
Mineralstoffe noch auf alle Bevölkerungsgruppen in der Gemein­
schaft zutrifft. Lebensmittel mit zugesetzten Vitaminen und Mi­
neralstoffen scheinen in signifikanter Weise zur Aufnahme dieser 
Nährstoffe beizutragen, so dass man davon ausgehen kann, dass 
sie einen positiven Beitrag zur Gesamtzufuhr liefern. 

(8) In der Gemeinschaft können derzeit einige, wenn auch nicht sehr 
häufig auftretende Nährstoffdefizite nachgewiesen werden. Verän­
derungen der sozioökonomischen Lage in der Gemeinschaft und 
die Lebensweisen verschiedener Bevölkerungsgruppen haben zu 
unterschiedlichen Ernährungsanforderungen und zu sich ändern­
den Ernährungsgewohnheiten geführt. Dies wiederum hat zu Än­
derungen des Energie- und Nährstoffbedarfs geführt, sowie zu 
Zufuhrmengen an bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen bei 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die unterhalb der in den 
verschiedenen Mitgliedstaaten empfohlenen Menge liegen. Au­
ßerdem weisen neuere wissenschaftliche Daten darauf hin, dass 
die Zufuhrmengen an bestimmten Nährstoffen zur Erhaltung einer 
optimalen Gesundheit und eines optimalen Wohlbefindens höher 
als die derzeit empfohlenen sein könnten. 
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(9) Für den Zusatz zu Lebensmitteln sollten nur Vitamine und Mi­
neralstoffe zugelassen werden, die in der Ernährung normaler­
weise vorkommen, als Bestandteil der Ernährung verzehrt und 
als essenzielle Nährstoffe betrachtet werden, was jedoch nicht 
bedeutet, dass ihr Zusatz notwendig ist. Eine mögliche Kontro­
verse darüber, um welche essenziellen Nährstoffe es sich dabei 
handelt, sollte vermieden werden. Daher ist es zweckmäßig, eine 
Positivliste dieser Vitamine und Mineralstoffe zu erstellen. 

(10) Die chemischen Stoffe, die als Quelle der Vitamine und Mineral­
stoffe verwendet werden und die Lebensmitteln zugesetzt werden 
dürfen, müssen sicher und auch bioverfügbar, d.h. für den Körper 
verwertbar sein. Daher sollte auch für diese Stoffe eine Positiv­
liste erstellt werden. Diese Liste sollte diejenigen Stoffe enthalten, 
die der Wissenschaftliche Ausschuss „Lebensmittel“ in einer Stel­
lungnahme vom 12. Mai 1999 anhand der genannten Kriterien 
Sicherheit und Bioverfügbarkeit gebilligt hat und die bei der Her­
stellung von Lebensmitteln für Säuglinge und Kleinkinder, von 
anderen Lebensmitteln für besondere Ernährungszwecke oder von 
Nahrungsergänzungen verwendet werden können. Natriumchlorid 
(Kochsalz) wird zwar nicht in dieser Liste aufgeführt, darf jedoch 
weiter als Zutat bei der Zubereitung von Lebensmitteln verwendet 
werden. 

(11) Um mit den wissenschaftlichen und technologischen Entwicklun­
gen Schritt zu halten, ist gegebenenfalls eine rasche Überarbei­
tung der Listen erforderlich. Solche Überarbeitungen stellen tech­
nische Durchführungsmaßnahmen dar, deren Erlass zur Verfah­
rensvereinfachung und -beschleunigung der Kommission übertra­
gen werden sollte. 

(12) Lebensmittel, denen Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt wur­
den, werden meistens von den Herstellern beworben und können 
bei den Verbrauchern den Eindruck erwecken, als handele es sich 
dabei um Erzeugnisse mit einem nährstoffbezogenen, physiologi­
schen oder sonstigen gesundheitlichen Vorteil gegenüber ähnli­
chen oder anderen Erzeugnissen, denen diese Nährstoffe nicht 
zugesetzt wurden. Dies kann zu Verbraucherentscheidungen füh­
ren, die ansonsten möglicherweise unerwünscht sind. Um dieser 
möglichen unerwünschten Wirkung zu begegnen, wird es als 
sinnvoll erachtet, für Erzeugnisse, denen Vitamine und Mineral­
stoffe zugesetzt werden können, einige Beschränkungen vorzu­
sehen, zusätzlich zu denjenigen, die sich aus technologischen 
Überlegungen ergeben oder die aus Sicherheitsgründen erforder­
lich werden, wenn Höchstgrenzen für Vitamine und Mineralstoffe 
in derartigen Erzeugnissen festgelegt werden. Der im Erzeugnis 
vorhandene Gehalt an bestimmten Stoffen, wie z.B. Alkohol, 
wäre in diesem Zusammenhang ein geeignetes Kriterium dafür, 
einen Zusatz an Vitaminen und Mineralstoffen nicht zu erlauben. 
Ausnahmen von dem Verbot des Zusatzes von Vitaminen und 
Mineralstoffen zu alkoholischen Getränken sollten ausschließlich 
zu dem Zweck gewährt werden, traditionelle Weinrezepte zu 
schützen, wobei die Kommission über die betreffenden Erzeug­
nisse zu unterrichten ist. Es dürfen keinerlei Angaben über die 
nährwert- oder gesundheitsbezogenen Vorteile der Zusätze ge­
macht werden. Überdies sollten, damit bei den Verbrauchern 
keine Verwirrung über den natürlichen Nährwert frischer Lebens­
mittel entsteht, diesen keine Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt 
werden dürfen. 

(13) Werden Vitamine und Mineralstoffe in Spurenmengen als Au­
thentizitätsindikatoren verwendet, um Betrug vorzubeugen, so 
fällt diese Verwendung nicht unter die vorliegende Verordnung. 
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(14) Eine übermäßige Zufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen kann 
schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit haben, weshalb es 
gegebenenfalls erforderlich ist, sichere Höchstgehalte für den Zu­
satz dieser Stoffe zu Lebensmitteln festzulegen. Diese Gehalte 
müssen die Gewähr dafür bieten, dass die normale Verwendung 
der Erzeugnisse gemäß den Anweisungen des Herstellers und im 
Rahmen einer abwechslungsreichen Ernährung für die Verbrau­
cher sicher ist. Daher sollte es sich um sichere Gesamthöchstge­
halte an den Vitaminen und Mineralstoffen handeln, die in dem 
Lebensmittel natürlicherweise vorhanden sind und/oder diesem — 
zu welchem Zweck auch immer, einschließlich zu technologi­
schen Zwecken — zugesetzt werden. 

(15) Daher sollten bei der Festsetzung solcher Höchstgehalte und etwa 
erforderlicher sonstiger Bedingungen, die den Zusatz dieser Nähr­
stoffe zu Lebensmitteln einschränken, die sicheren Höchstgehalte, 
die im Rahmen einer wissenschaftlichen Risikobewertung auf der 
Grundlage allgemein akzeptierter wissenschaftlicher Daten festge­
legt wurden, sowie ihre mögliche Zufuhr über andere Lebensmit­
tel berücksichtigt werden. Außerdem sollte die Bevölkerungsre­
ferenzzufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen gebührend berück­
sichtigt werden. Sofern es erforderlich ist, Beschränkungen für 
bestimmte Vitamine und Mineralstoffe hinsichtlich der Lebens­
mittel festzulegen, denen sie zugesetzt werden dürfen (z.B. der 
Zusatz von Jod zu Salz), sollte dabei dem Zweck des Zusatzes, 
der Wiederherstellung des Nährstoffgehalts, wenn dieser bei der 
Herstellung, Lagerung oder Behandlung reduziert wurde, oder der 
Herbeiführung eines vergleichbaren Nährwerts bei Lebensmitteln, 
die als Alternative gedacht sind, Priorität eingeräumt werden. 

(16) Vitamine und Mineralstoffe, die Lebensmitteln zugesetzt werden, 
sollten zu einem Mindestgehalt im Lebensmittel führen. Andern­
falls würde das Vorhandensein zu geringer und unbedeutender 
Mengen in diesen angereicherten Lebensmitteln keinen Nutzen 
für die Verbraucher bringen und wäre irreführend. Dem gleichen 
Grundsatz entspringt die Anforderung, dass diese Nährstoffe im 
Lebensmittel in einer signifikanten Menge vorhanden sein sollten, 
damit sie bei der Nährwertkennzeichnung aufgeführt werden dür­
fen. Daher wäre es sinnvoll, dass der Mindestgehalt an Vitaminen 
und Mineralstoffen in Lebensmitteln, denen die Vitamine und 
Mineralstoffe zugesetzt wurden, den signifikanten Mengen ent­
spricht, die vorhanden sein sollten, damit diese Nährstoffe bei 
der Nährwertkennzeichnung angegeben werden dürfen, wenn 
keine entsprechenden Ausnahmeregelungen vorgesehen sind. 

(17) Die Festlegung von Höchstgehalten und etwaiger sonstiger Ver­
wendungsbedingungen unter Anwendung der in dieser Verord­
nung niedergelegten Grundsätze und Kriterien sowie die Festle­
gung von Mindestgehalten stellen eine technische Durchführungs­
maßnahme dar, deren Erlass zur Verfahrensvereinfachung und 
-beschleunigung der Kommission übertragen werden sollte. 

(18) Die Richtlinie 2000/13/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 20. März 2000 zur Angleichung der Rechtsvorschrif­
ten der Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung 
von Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür ( 1 ) enthält allge­
meine Kennzeichnungsvorschriften und Definitionen. Die vorlie­
gende Verordnung sollte somit auf die erforderlichen zusätzlichen 
Vorschriften beschränkt werden. Diese sollten auch unbeschadet 
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der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 des Europäischen Parla­
ments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über nährwert- 
und gesundheitsbezogene Angaben über Lebensmittel ( 1 ) gelten. 

(19) Aufgrund der Bedeutung von Erzeugnissen, denen Vitamine und 
Mineralstoffe zugesetzt wurden, für die Ernährung sowie auf­
grund ihrer möglichen Wirkung auf die Ernährungsgewohnheiten 
und die gesamte Nährstoffzufuhr sollten die Verbraucher in der 
Lage sein, die gesamte Ernährungsqualität der Erzeugnisse zu 
beurteilen. Daher sollte die Nährwertkennzeichnung abweichend 
von Artikel 2 der Richtlinie 90/496/EWG des Rates vom 24. Sep­
tember 1990 über die Nährwertkennzeichnung von Lebensmit­
teln ( 2 ) obligatorisch sein. 

(20) Eine normale und abwechslungsreiche Ernährung umfasst viele 
Zutaten, die ihrerseits aus vielen Stoffen zusammengesetzt sind. 
Die Aufnahme dieser Stoffe oder Zutaten bei normaler und her­
kömmlicher Verwendung und in der üblichen Ernährung wäre 
nicht bedenklich und braucht nicht geregelt zu werden. Einige 
andere Stoffe als Vitamine und Mineralstoffe oder Zutaten, die 
diese enthalten, werden Lebensmitteln als Auszüge oder Konzent­
rate zugesetzt und können dazu führen, dass sie in deutlich höhe­
rer Menge aufgenommen werden als bei einer angemessenen und 
abwechslungsreichen Ernährung. Die Sicherheit einer solchen 
Vorgehensweise ist in einigen Fällen starker Kritik ausgesetzt 
und ihr Nutzen ist unklar; daher sollte sie geregelt werden. In 
solchen Fällen ist es angezeigt, dass die Beweislast für die Si­
cherheit der Lebensmittel bei den Lebensmittelunternehmern 
liegt, da sie für die Sicherheit der Lebensmittel, die sie in Verkehr 
bringen, verantwortlich sind. 

(21) Wegen des besonderen Charakters von Lebensmitteln mit zuge­
setzten Vitaminen und Mineralstoffen sollten die für die Über­
wachung zuständigen Stellen zusätzlich zu den üblichen über 
weitere Mittel verfügen, die die effiziente Überwachung dieser 
Erzeugnisse erleichtern. 

(22) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich das wirksame Funktionie­
ren des Binnenmarktes für den Zusatz von Vitaminen und Mine­
ralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu gewährleisten 
und gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau sicherzustel­
len, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 
werden kann und daher besser auf Gemeinschaftsebene zu ver­
wirklichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem in 
Artikel 5 des Vertrags niedergelegten Subsidiaritätsprinzip tätig 
werden. Entsprechend dem in demselben Artikel niedergelegten 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht 
über das zur Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus, 
wobei von einem hohen Verbraucherschutzniveau ausgegangen 
wird. 

(23) Die zur Durchführung dieser Verordnung erforderlichen Maßnah­
men sollten gemäß dem Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 
28. Juni 1999 zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung 
der der Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse ( 3 ) 
erlassen werden — 
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

KAPITEL I 

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND DEFINITIONEN 

Artikel 1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Mit dieser Verordnung werden die Rechts- und Verwaltungsvor­
schriften der Mitgliedstaaten über den Zusatz von Vitaminen und Mi­
neralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln mit 
dem Ziel angeglichen, das wirksame Funktionieren des Binnenmarkts 
zu gewährleisten und gleichzeitig ein hohes Verbraucherschutzniveau 
sicherzustellen. 

(2) Die Bestimmungen dieser Verordnung über Vitamine und Mine­
ralstoffe gelten nicht für Nahrungsergänzungsmittel nach der 
Richtlinie 2002/46/EG. 

(3) Diese Verordnung gilt unbeschadet spezifischer Bestimmungen in 
Gemeinschaftsvorschriften über 

a) Lebensmittel, die für eine besondere Ernährung bestimmt sind, und, 
sofern keine spezifischen Bestimmungen vorliegen, unbeschadet der 
Anforderungen an die Zusammensetzung solcher Erzeugnisse, die 
aufgrund der besonderen Ernährungsbedürfnisse der Menschen, für 
die sie bestimmt sind, erforderlich sind; 

b) neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten; 

c) genetisch veränderte Lebensmittel; 

d) Lebensmittelzusatzstoffe und Aromastoffe; 

e) zugelassene önologische Verfahren und Behandlungen. 

Artikel 2 

Definitionen 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

1. „Behörde“ die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die 
mit der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 
Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errich­
tung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur 
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit ( 1 ) eingesetzt 
wurde; 

2. „anderer Stoff“ einen anderen Stoff als ein Vitamin oder einen Mi­
neralstoff, der eine ernährungsbezogene oder eine physiologische 
Wirkung hat. 
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KAPITEL II 

ZUSATZ VON VITAMINEN UND MINERALSTOFFEN 

Artikel 3 

Voraussetzungen für den Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen 

(1) Lebensmitteln dürfen nur die in Anhang I aufgeführten Vitamine 
und/oder Mineralstoffe in den in Anhang II aufgeführten Formen nach 
Maßgabe dieser Verordnung zugesetzt werden. 

(2) Vitamine und Mineralstoffe in für den menschlichen Körper bio­
verfügbarer Form dürfen einem Lebensmittel unabhängig davon zuge­
setzt werden, ob sie normalerweise in dem Lebensmittel enthalten sind 
oder nicht, um insbesondere dem Umstand Rechnung zu tragen, dass 

a) in der Bevölkerung oder in bestimmten Bevölkerungsgruppen ein 
Mangel an einem oder mehreren Vitaminen und/oder Mineralstoffen 
besteht, der anhand klinischer oder subklinischer Nachweise belegt 
werden kann oder der sich durch geschätzte niedrige Nährstoffauf­
nahmemengen ergibt, oder 

b) die Möglichkeit besteht, den Ernährungszustand der Bevölkerung 
oder bestimmter Bevölkerungsgruppen zu verbessern und/oder auf­
grund von Veränderungen der Ernährungsgewohnheiten entstandene 
mögliche Defizite bei der Zufuhr von Vitaminen oder Mineralstoffen 
über die Nahrung zu beheben, oder 

c) sich die allgemein anerkannten wissenschaftlichen Kenntnisse über 
die Bedeutung von Vitaminen und Mineralstoffen in der Ernährung 
und deren gesundheitliche Auswirkungen weiterentwickelt haben. 

▼M1 
(3) Änderungen der Listen, auf die in Absatz 1 des vorliegenden 
Artikels Bezug genommen wird, werden nach dem in Artikel 14 Ab­
satz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen, wobei die 
Stellungnahme der Behörde berücksichtigt wird. 

Aus Gründen äußerster Dringlichkeit kann die Kommission auf das in 
Artikel 14 Absatz 4 genannte Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen, um 
ein Vitamin oder einen Mineralstoff aus den in Absatz 1 dieses Artikels 
genannten Listen zu streichen. 

Bevor die Kommission diese Änderungen vornimmt, führt sie mit be­
troffenen Gruppen, insbesondere mit der Lebensmittelindustrie und Ver­
braucherverbänden, Konsultationen durch. 

▼B 

Artikel 4 

Beschränkungen des Zusatzes von Vitaminen und Mineralstoffen 

Vitamine und Mineralstoffe dürfen nicht zugesetzt werden zu 

a) nicht verarbeiteten Lebensmitteln, unter anderem jedoch nicht aus­
schließlich Obst, Gemüse, Fleisch, Geflügel und Fisch; 

b) Getränken mit einem Alkoholgehalt von mehr als 1,2 % vol., außer, 
in Abweichung von Artikel 3 Absatz 2, Erzeugnissen, 

i) die in Artikel 44 Absätze 6 und 13 der Verordnung (EG) 
Nr. 1493/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 über die gemein­
same Marktorganisation für Wein ( 1 ) genannt sind und 

ii) die vor dem Erlass der vorliegenden Verordnung in Verkehr 
gebracht wurden und 

▼B 
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iii) über die die Kommission von einem Mitgliedstaat gemäß Arti­
kel 11 unterrichtet wurde, 

vorausgesetzt, dass keine nährwert- und gesundheitsbezogenen An­
gaben gemacht werden. 

▼M1 
Maßnahmen zur Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser 
Verordnung, mit denen weitere Lebensmittel oder Lebensmittelkatego­
rien festgelegt werden, denen bestimmte Vitamine und Mineralstoffe 
nicht zugesetzt werden dürfen, können im Lichte wissenschaftlicher 
Erkenntnisse unter Berücksichtigung ihres Nährwerts nach dem in Arti­
kel 14 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen 
werden. 

▼B 

Artikel 5 

Reinheitskriterien 

▼M1 
(1) Die Reinheitskriterien für die in Anhang II aufgeführten Vitamin- 
und Mineralstoffverbindungen zur Änderung nicht wesentlicher Bestim­
mungen dieser Verordnung durch Ergänzung werden nach dem in Arti­
kel 14 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle erlassen, 
sofern sie nicht aufgrund von Absatz 2 des vorliegenden Artikels gelten. 

▼B 
(2) Für die in Anhang II aufgeführten Vitamin- und Mineralstoffver­
bindungen gelten die Reinheitskriterien, die durch Gemeinschaftsvor­
schriften im Hinblick auf ihre Verwendung bei der Herstellung von 
Lebensmitteln ►C1 zu anderen als den von dieser Verordnung erfass­
ten Zwecken festgelegt ◄ wurden. 

(3) Für die in Anhang II aufgeführten Vitamin- und Mineralstoffver­
bindungen, für die im Gemeinschaftsrecht keine Reinheitskriterien fest­
gelegt wurden, gelten bis zu einer solchen Festlegung die allgemein 
anerkannten Reinheitskriterien, die von internationalen Gremien emp­
fohlen werden; nationale Bestimmungen mit strengeren Reinheitskrite­
rien dürfen so lange beibehalten werden. 

Artikel 6 

Bedingungen für den Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen 

▼M1 
(1) Wird ein Vitamin oder Mineralstoff Lebensmitteln zugesetzt, so 
darf der Gesamtgehalt des Vitamins oder Mineralstoffs, das/der — zu 
welchem Zweck auch immer — in dem Lebensmittel zum Zeitpunkt des 
Verkaufs vorhanden ist, nicht über den Höchstgehalten liegen. Maßnah­
men, die diesen Gehalt festsetzen und die eine Änderung nicht wesent­
licher Bestimmungen dieser Verordnung durch ihre Ergänzung bewir­
ken, werden nach dem in Artikel 14 Absatz 3 genannten Regelungsver­
fahren mit Kontrolle erlassen. Die Kommission kann zu diesem 
Zweck bis zum 19. Januar 2009 einen Entwurf der Maßnahmen für 
die Höchstgehalte vorlegen. Für konzentrierte und dehydrierte Erzeug­
nisse werden die Höchstgehalte für den Zustand festgelegt, in dem die 
Lebensmittel entsprechend den Anweisungen des Herstellers zum Ver­
zehr zubereitet sind. 

(2) Bedingungen, die den Zusatz eines spezifischen Vitamins oder 
Mineralstoffes zu einem Lebensmittel oder einer Lebensmittelkategorie 
verbieten oder beschränken und die eine Änderung nicht wesentlicher 
Bestimmungen auch durch Ergänzung dieser Verordnung bewirken, 
werden nach dem in Artikel 14 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle festgelegt. 

▼B 
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(3) Bei der Festlegung der in Absatz 1 genannten Höchstgehalte und 
der in Absatz 2 genannten Bedingungen wird Folgendes berücksichtigt: 

a) die sicheren Höchstgehalte an Vitaminen und Mineralstoffen, die 
durch eine wissenschaftliche Risikobewertung auf der Grundlage all­
gemein anerkannter wissenschaftlicher Daten festgelegt werden, wo­
bei gegebenenfalls die unterschiedliche Empfindlichkeit der einzel­
nen Verbrauchergruppen zu berücksichtigen ist, und 

b) die Aufnahmemengen an Vitaminen und Mineralstoffen, die aus 
anderen Ernährungsquellen zugeführt werden. 

(4) Bei der Festsetzung der in Absatz 1 genannten Höchstgehalte und 
der in Absatz 2 genannten Bedingungen ist zudem die Bevölkerungs­
referenzzufuhr an Vitaminen und Mineralstoffen ausreichend zu berück­
sichtigen. 

(5) Bei der Festsetzung der in Absatz 1 genannten Höchstgehalte und 
der in Absatz 2 genannten Bedingungen für Vitamine und Mineralstoffe, 
deren Bevölkerungsreferenzzufuhr nahe an den sicheren Höchstgehalten 
liegt, ist erforderlichenfalls auch Folgendes zu berücksichtigen: 

a) der Anteil der einzelnen Erzeugnisse an der Gesamternährung der 
Bevölkerung im Allgemeinen oder bestimmter Bevölkerungsgrup­
pen; 

b) das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 festgelegte Nähr­
stoffprofil des Erzeugnisses. 

▼M1 
(6) Der Zusatz eines Vitamins oder eines Mineralstoffs zu Lebens­
mitteln muss bewirken, dass das Vitamin oder der Mineralstoff in dem 
Lebensmittel mindestens in einer signifikanten Menge vorhanden ist, 
sofern dies im Anhang zur Richtlinie 90/496/EWG definiert ist. Maß­
nahmen, die die Mindestgehalte einschließlich geringerer Gehalte, die 
von den oben genannten signifikanten Mengen in spezifischen Lebens­
mitteln oder Lebensmittelkategorien abweichen, festsetzen und die eine 
Änderung nicht wesentlicher Bestimmungen dieser Verordnung durch 
ihre Ergänzung bewirken, werden nach dem in Artikel 14 Absatz 3 der 
vorliegenden Verordnung genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle 
erlassen. 

▼B 

Artikel 7 

Kennzeichnung, Aufmachung und Werbung 

▼M1 
(1) Die Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln, denen 
Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt werden, sowie die Werbung für 
diese Lebensmittel dürfen keinen Hinweis enthalten, mit dem behauptet 
oder suggeriert wird, dass die Zufuhr angemessener Nährstoffmengen 
bei einer ausgewogenen, abwechslungsreichen Ernährung nicht möglich 
sei. Gegebenenfalls kann nach dem in Artikel 14 Absatz 3 genannten 
Regelungsverfahren mit Kontrolle eine Ausnahmeregelung hinsichtlich 
eines speziellen Nährstoffs, die eine Änderung nicht wesentlicher Be­
stimmungen dieser Verordnung durch Ergänzung bewirkt, festgelegt 
werden. 

▼B 
(2) Die Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln, denen 
Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt wurden, sowie die Werbung für 
diese Lebensmittel dürfen den Verbraucher in Bezug auf den Ernäh­
rungswert des Lebensmittels infolge des Zusatzes der Nährstoffe nicht 
irreführen oder täuschen. 

▼B 
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(3) Die Nährwertkennzeichnung von Erzeugnissen, denen Vitamine 
und Mineralstoffe zugesetzt wurden und die in den Anwendungsbereich 
dieser Verordnung fallen, ist obligatorisch. Es sind die in Artikel 4 
Absatz 1 Gruppe 2 der Richtlinie 90/496/EWG aufgeführten Angaben 
zu machen, und es ist der Gesamtgehalt an Vitaminen und Mineral­
stoffen anzugeben, den das Lebensmittel nach dem Zusatz aufweist. 

(4) Auf der Kennzeichnung von Erzeugnissen, denen Vitamine und 
Mineralstoffe zugesetzt wurden, darf nach Maßgabe der Verordnung 
(EG) Nr. 1924/2006 ein Hinweis auf diesen Zusatz angebracht werden. 

(5) Dieser Artikel gilt unbeschadet sonstiger lebensmittelrechtlicher 
Vorschriften über bestimmte Lebensmittelkategorien. 

(6) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel werden er­
forderlichenfalls nach dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren 
genauer festgelegt. 

KAPITEL III 

ZUSATZ BESTIMMER ANDERER STOFFE 

Artikel 8 

Stoffe, deren Verwendung Beschränkungen unterliegt, die verboten 
sind oder die von der Gemeinschaft geprüft werden 

(1) Das in dem vorliegenden Artikel vorgesehene Verfahren findet 
Anwendung, wenn ein anderer Stoff als Vitamine oder Mineralstoffe 
oder eine Zutat, die einen anderen Stoff als Vitamine oder Mineralstoffe 
enthält, Lebensmitteln zugesetzt oder bei der Herstellung von Lebens­
mitteln unter Bedingungen verwendet wird, die zu einer Aufnahme von 
Mengen dieses Stoffes führen würden, welche weit über den unter 
normalen Bedingungen bei einer ausgewogenen und abwechslungsrei­
chen Ernährung vernünftigerweise anzunehmenden Mengen liegen, 
und/oder die ein potenzielles Risiko für die Verbraucher bergen würden. 

▼M1 
(2) Die Kommission kann aus eigener Initiative oder anhand der von 
den Mitgliedstaaten übermittelten Angaben, nachdem die Behörde je­
weils eine Bewertung der vorliegenden Informationen vorgenommen 
hat, nach dem in Artikel 14 Absatz 3 genannten Regelungsverfahren 
mit Kontrolle die Aufnahme des Stoffs oder der Zutat in Anhang III 
beschließen; dies bewirkt eine Änderung nicht wesentlicher Bestimmun­
gen dieser Verordnung. Im Einzelnen verfährt sie wie folgt: 

a) Stellt sich heraus, dass eine derartige Verwendung gesundheitsschäd­
lich ist, so wird der Stoff und/oder die Zutat, die diesen enthält, 

i) in Anhang III Teil A aufgenommen, und der Zusatz dieses Stoffs 
und/oder dieser Zutat zu Lebensmitteln oder deren Verwendung 
bei der Herstellung von Lebensmitteln verboten, oder 

ii) in Anhang III Teil B aufgenommen, und der Zusatz dieses Stoffs 
und/oder dieser Zutat zu Lebensmitteln oder deren Verwendung 
bei der Herstellung von Lebensmitteln nur unter den dort genann­
ten Bedingungen erlaubt. 

b) Stellt sich heraus, dass eine derartige Verwendung möglicherweise 
gesundheitsschädlich ist, jedoch weiterhin eine wissenschaftliche Un­
sicherheit besteht, so wird der Stoff in Anhang III Teil C aufge­
nommen. 

Aus Gründen äußerster Dringlichkeit kann die Kommission auf das in 
Artikel 14 Absatz 4 genannte Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen, um 
den Stoff oder die Zutat in Anhang III Teil A oder B aufzunehmen. 

▼B 
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(3) Gemeinschaftsvorschriften über bestimmte Lebensmittel können 
Beschränkungen oder das Verbot der Verwendung bestimmter Stoffe 
enthalten, die über die in dieser Verordnung festgelegten Beschränkun­
gen oder Verbote hinausgehen. 

(4) Lebensmittelunternehmer oder andere Interessengruppen dürfen 
der Behörde jederzeit wissenschaftliche Daten vorlegen, anhand deren 
die Sicherheit eines in Anhang III Teil C aufgeführten Stoffes bei der 
Verwendung in einem Lebensmittel oder in einer Lebensmittelkategorie 
nachgewiesen und der Zweck dieser Verwendung erklärt wird. Die Be­
hörde unterrichtet unverzüglich die Mitgliedstaaten und die Kommission 
über die Vorlage und stellt ihnen die betreffenden Unterlagen zur Ver­
fügung. 

▼M1 
(5) Binnen vier Jahren ab dem Datum, zu dem ein Stoff in 
Anhang III Teil C aufgenommen wurde, wird nach dem in Artikel 14 
Absatz 3 genannten Regelungsverfahren mit Kontrolle unter Berück­
sichtigung der Stellungnahme der Behörde zu den nach Absatz 4 des 
vorliegenden Artikels zur Bewertung vorgelegten Unterlagen eine Ent­
scheidung darüber getroffen, ob die Verwendung eines in Anhang III 
Teil C aufgeführten Stoffes allgemein erlaubt wird oder ob er in 
Anhang III Teil A oder B aufgenommen wird. 

Aus Gründen äußerster Dringlichkeit kann die Kommission auf das in 
Artikel 14 Absatz 4 genannte Dringlichkeitsverfahren zurückgreifen, um 
den Stoff oder die Zutat in Anhang III Teil A oder B aufzunehmen. 

▼B 
(6) Die Kommission legt nach dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten 
Verfahren Durchführungsbestimmungen zur Anwendung dieses Artikels 
einschließlich Bestimmungen für die Vorlage nach Absatz 4 des vor­
liegenden Artikels fest. 

KAPITEL IV 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 9 

Gemeinschaftsregister 

(1) Die Kommission erstellt und führt ein Gemeinschaftsregister über 
den Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen und bestimmten anderen 
Stoffen zu Lebensmitteln, nachstehend „das Register“ genannt. 

(2) Das Register umfasst 

a) die in Anhang I aufgeführten Vitamine und Mineralstoffe, die Le­
bensmitteln zugesetzt werden dürfen; 

b) die in Anhang II aufgeführten Vitamin- und Mineralstoffverbindun­
gen, die Lebensmitteln zugesetzt werden dürfen; 

c) die gemäß Artikel 6 festgelegten Höchst- und Mindestgehalte an 
Vitaminen und Mineralstoffen, die Lebensmitteln zugesetzt werden 
dürfen, und die damit verbundenen Bedingungen; 

d) die in Artikel 11 genannten Informationen über einzelstaatliche Vor­
schriften zu dem obligatorischen Zusatz von Vitaminen und Mineral­
stoffen; 

e) die in Artikel 4 vorgesehenen Beschränkungen des Zusatzes von 
Vitaminen und Mineralstoffen; 

▼B 
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f) die Stoffe, für die Unterlagen nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstabe b 
vorgelegt wurden; 

g) Informationen über die in Anhang III aufgeführten Stoffe und die 
Gründe, weshalb sie dort aufgenommen wurden. 

h) Informationen über die in Anhang III Teil C aufgeführten Stoffe, 
deren Verwendung gemäß Artikel 8 Absatz 5 allgemein erlaubt ist. 

(3) Das Register wird veröffentlicht. 

Artikel 10 

Freier Warenverkehr 

Unbeschadet des Vertrags, insbesondere seiner Artikel 28 und 30, kön­
nen die Mitgliedstaaten den Handel mit Lebensmitteln, die die Bestim­
mungen dieser Verordnung und der zu ihrer Durchführung verabschie­
deten Gemeinschaftsvorschriften erfüllen, nicht durch die Anwendung 
nicht harmonisierter einzelstaatlicher Vorschriften über den Zusatz von 
Vitaminen und Mineralstoffen zu Lebensmitteln beschränken oder ver­
bieten. 

Artikel 11 

Einzelstaatliche Vorschriften 

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission bis zum 19. Juli 
2007 über das Vorliegen einzelstaatlicher Vorschriften über den obliga­
torischen Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen sowie von Erzeug­
nissen, die unter die Ausnahme des Artikels 4 Buchstabe b fallen. 

(2) Wenn Gemeinschaftsvorschriften fehlen und ein Mitgliedstaat es 
für erforderlich hält, neue Rechtsvorschriften zum 

a) obligatorischen Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen zu be­
stimmten Lebensmitteln oder Lebensmittelkategorien oder 

b) Verbot oder der Beschränkung der Verwendung bestimmter anderer 
Stoffe bei der Herstellung von bestimmten Lebensmitteln 

zu erlassen, so unterrichtet er die Kommission nach dem in Artikel 12 
festgelegten Verfahren. 

Artikel 12 

Meldeverfahren 

(1) Hält ein Mitgliedstaat es für erforderlich, neue Rechtsvorschriften 
zu erlassen, so teilt er der Kommission und den übrigen Mitgliedstaaten 
die geplanten Maßnahmen mit und begründet diese. 

(2) Die Kommission konsultiert den in Artikel 14 Absatz 1 genann­
ten Ausschuss, falls sie es für sinnvoll hält oder wenn ein Mitgliedstaat 
es verlangt, und nimmt zu den geplanten Maßnahmen Stellung. 

(3) Der betroffene Mitgliedstaat darf die geplanten Maßnahmen erst 
sechs Monate nach der Mitteilung gemäß Absatz 1 und unter der Be­
dingung treffen, dass die Stellungnahme der Kommission nicht ableh­
nend ausfällt. 

Fällt die Stellungnahme ablehnend aus, so entscheidet die Kommission 
vor Ablauf der in Unterabsatz 1 genannten Frist nach dem in Artikel 14 
Absatz 2 genannten Verfahren, ob die geplanten Maßnahmen durchge­
führt werden dürfen. Die Kommission kann bestimmte Änderungen an 
den geplanten Maßnahmen vorschreiben. 

▼B 
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Artikel 13 

Schutzmaßnahmen 

(1) Hat ein Mitgliedstaat triftige Gründe zu der Annahme, dass ein 
Erzeugnis die menschliche Gesundheit gefährdet, obwohl es den Be­
stimmungen dieser Verordnung entspricht, so kann er die Anwendung 
der fraglichen Bestimmungen auf seinem Hoheitsgebiet vorübergehend 
aussetzen oder einschränken. 

Er teilt dies den übrigen Mitgliedstaaten und der Kommission unver­
züglich unter Angabe der Gründe für seine Entscheidung mit. 

(2) Nach dem in Artikel 14 Absatz 2 genannten Verfahren wird — 
gegebenenfalls nach Anhörung der Behörde — eine Entscheidung ge­
troffen. 

Die Kommission kann dieses Verfahren auf eigene Initiative einleiten. 

(3) Der in Absatz 1 genannte Mitgliedstaat kann die Aussetzung oder 
Einschränkung aufrechterhalten, bis er von der Entscheidung nach Ab­
satz 2 unterrichtet wird. 

▼M1 

Artikel 14 

Ausschussverfahren 

(1) Die Kommission wird durch den Ständigen Ausschuss für die 
Lebensmittelkette und Tiergesundheit unterstützt, der durch Artikel 58 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 eingesetzt wurde. 

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten die Artikel 5 
und 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Beachtung von dessen Arti­
kel 8. 

Der Zeitraum nach Artikel 5 Absatz 6 des Beschlusses 1999/468/EG 
wird auf drei Monate festgesetzt. 

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a 
Absätze 1 bis 4 und Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter Be­
achtung von dessen Artikel 8. 

(4) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gelten Artikel 5a 
Absätze 1, 2 und 6 sowie Artikel 7 des Beschlusses 1999/468/EG unter 
Beachtung von dessen Artikel 8. 

▼B 

Artikel 15 

Überwachung 

Um eine wirksame Überwachung der Lebensmittel zu erleichtern, denen 
Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt wurden, sowie derjenigen Lebens­
mittel, die in Anhang III Teil B und Teil C aufgeführte Stoffe enthalten, 
können die Mitgliedstaaten vorschreiben, dass der Hersteller des Er­
zeugnisses oder derjenige, der in ihrem Hoheitsgebiet das Erzeugnis 
in Verkehr bringt, der zuständigen Behörde das Inverkehrbringen an­
zeigt, indem er ein Muster des für das Erzeugnis verwendeten Etiketts 
zur Verfügung stellt. In diesen Fällen können auch Informationen über 
die Rücknahme des Erzeugnisses vom Markt verlangt werden. 

Artikel 16 

Bewertung 

Bis zum 1. Juli 2013 legt die Kommission dem Europäischen Parlament 
und dem Rat einen Bericht über die Auswirkungen der Durchführung 
dieser Verordnung vor, insbesondere, was die Entwicklung des Marktes 
für Lebensmittel, denen Vitamine und Mineralstoffe zugesetzt wurden, 
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ihren Verzehr, die Nährstoffzufuhr für die Bevölkerung, Veränderungen 
der Ernährungsgewohnheiten und den Zusatz bestimmter anderer Stoffe 
anbelangt; dem Bericht liegen Vorschläge für eine Änderung dieser 
Verordnung bei, die die Kommission für erforderlich hält. In diesem 
Zusammenhang liefern die Mitgliedstaaten der Kommission bis zum 
1. Juli 2012 die relevanten Informationen. Die Durchführungsbestim­
mungen zu diesem Artikel werden nach dem in Artikel 14 Absatz 2 
genannten Verfahren festgelegt. 

Artikel 17 

Übergangsmaßnahmen 

(1) Abweichend von Artikel 3 Absatz 1 können die Mitgliedstaaten 
in ihrem Hoheitsgebiet bis zum 19. Januar 2014 die Verwendung von 
Vitaminen und Mineralstoffen erlauben, die nicht in Anhang I aufge­
führt sind oder nicht in den in Anhang II aufgeführten Formen verwen­
det werden, sofern 
a) der fragliche Stoff Lebensmitteln zugesetzt wird, die am 19. Januar 

2007 in der Gemeinschaft in Verkehr sind, und 
b) die Behörde auf der Grundlage von Unterlagen über die Verwendung 

des fraglichen Stoffes, die der Kommission vom Mitgliedstaat spä­
testens am 19. Januar 2010 vorzulegen sind, zur Verwendung dieses 
Stoffes oder seiner Verwendung in dieser Form bei der Herstellung 
des Lebensmittels keine ablehnende Stellungnahme abgegeben hat. 

(2) Bis zum 19. Januar 2014 können die Mitgliedstaaten gemäß dem 
Vertrag weiterhin bestehende nationale Beschränkungen oder Verbote 
des Handels mit Lebensmitteln anwenden, denen Vitamine oder Mine­
ralstoffe zugesetzt werden, die nicht in der Liste in Anhang I aufgeführt 
sind oder in Formen verwendet werden, die nicht in Anhang II aufge­
führt sind. 
(3) Die Mitgliedstaaten können unter Beachtung des Vertrags beste­
hende nationale Bestimmungen über Höchst- und Mindestgehalte von 
Vitaminen und Mineralstoffen, die in Anhang I aufgeführt sind und 
Lebensmitteln zugesetzt werden, und über die Bedingungen für diesen 
Zusatz weiterhin anwenden, bis die entsprechenden Gemeinschaftsmaß­
nahmen nach Artikel 6 oder nach anderen spezifischen Gemeinschafts­
bestimmungen erlassen wurden. 

Artikel 18 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung 
im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
Sie gilt ab dem 1. Juli 2007. 
Lebensmittel, die vor dem 1. Juli 2007 in Verkehr gebracht oder ge­
kennzeichnet wurden und dieser Verordnung nicht entsprechen, dürfen 
bis zu ihrem Mindesthaltbarkeitsdatum, jedoch nicht länger als bis zum 
31. Dezember 2009 weiter in Verkehr gebracht werden. 
Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit­
telbar in jedem Mitgliedstaat. 
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ANHANG I 

VITAMINE UND MINERALSTOFFE, DIE LEBENSMITTELN 
ZUGESETZT WERDEN DÜRFEN 

1. Vitamine 

Vitamin A 

Vitamin D 
Vitamin E 

Vitamin K 
Vitamin B1 

Vitamin B2 
Niacin 

Pantothensäure 
Vitamin B6 

Folsäure 
Vitamin B12 

Biotin 
Vitamin C 

2. Mineralstoffe 

Calcium 
Magnesium 

Eisen 
Kupfer 

Jod 
Zink 

Mangan 
Natrium 

Kalium 
Selen 

Chrom 
Molybdän 

Fluorid 
Chlorid 

Phosphor 
▼M2 
▼C2 

Bor 
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▼C2 
ANHANG II 

Vitamin- und Mineralstoffverbindungen, die Lebensmitteln zugesetzt werden 
dürfen 

1. Vitaminverbindungen 

VITAMIN A 

Retinol 

Retinylacetat 

Retinylpalmitat 

β-Carotin 

VITAMIN D 

Cholecalciferol 

Ergocalciferol 

VITAMIN E 

D-α-Tocopherol 

DL-α-Tocopherol 

D-α-Tocopherylacetat 

DL-α-Tocopherylacetat 

D-α-Tocopherylsäuresuccinat 

VITAMIN K 

Phyllochinon (Phytomenadion) 

Menachinon ( 1 ) 

VITAMIN B 1 

Thiaminhydrochlorid 

Thiaminmononitrat 

VITAMIN B 2 

Riboflavin 

Natrium-Riboflavin-5′-phosphat 

NIACIN 

Nicotinsäure 

Nicotinamid 

PANTOTHENSÄURE 

Calcium-D-pantothenat 

Natrium-D-pantothenat 

D-Panthenol 

VITAMIN B 6 

Pyridoxinhydrochlorid 

Pyridoxin-5′-phosphat 

Pyridoxindipalmitat 

FOLSÄURE 

Pteroylmonoglutaminsäure 

Calcium-L-methylfolat 
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( 1 ) Menachinon kommt in erster Linie als Menachinon-7 und in geringerem Maße als 
Menachinon-6 vor.



 

VITAMIN B 12 

Cyanocobalamin 

Hydroxocobalamin 

BIOTIN 

D-Biotin 

VITAMIN C 

L-Ascorbinsäure 

Natrium-L-ascorbat 

Calcium-L-ascorbat 

Kalium-L-ascorbat 

L-Ascorbyl-6-palmitat 

2. Mineralstoffverbindungen 

Calciumcarbonat 

Calciumchlorid 

Calciumcitratmalat 

Calciumsalze der Zitronensäure 

Calciumgluconat 

Calciumglycerophosphat 

Calciumlactat 

Calciumsalze der Orthophosphorsäure 

Calciumhydroxid 

Calciummalat 

Calciumoxid 

Calciumsulfat 

Magnesiumacetat 

Magnesiumcarbonat 

Magnesiumchlorid 

Magnesiumsalze der Zitronensäure 

Magnesiumgluconat 

Magnesiumglycerophosphat 

Magnesiumsalze der Orthophosphorsäure 

Magnesiumlactat 

Magnesiumhydroxid 

Magnesiumoxid 

Magnesiumkaliumcitrat 

Magnesiumsulfat 

Eisenbisglycinat 

Eisencarbonat 

Eisencitrat 

Eisenammoniumcitrat 

Eisengluconat 

Eisenfumarat 

Eisennatriumdiphosphat 

Eisenlactat 

Eisensulfat 

Eisendiphosphat (Eisenpyrophosphat) 

Eisensaccharat 
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Elementares Eisen (Carbonyl + elektrolytisch + wasserstoffreduziert) 

Kupfercarbonat 

Kupfercitrat 

Kupfergluconat 

Kupfersulfat 

Kupfer-Lysinkomplex 

Natriumiodid 

Natriumiodat 

Kaliumiodid 

Kaliumiodat 

Zinkacetat 

Zinkbisglycinat 

Zinkchlorid 

Zinkcitrat 

Zinkgluconat 

Zinklactat 

Zinkoxid 

Zinkcarbonat 

Zinksulfat 

Mangancarbonat 

Manganchlorid 

Mangancitrat 

Mangangluconat 

Manganglycerophosphat 

Mangansulfat 

Natriumbicarbonat 

Natriumcarbonat 

Natriumcitrat 

Natriumgluconat 

Natriumlactat 

Natriumhydroxid 

Natriumsalze der Orthophosphorsäure 

Selen-angereicherte Hefe ( 1 ) 

Natriumselenat 

Natriumhydrogenselenit 

Natriumselenit 

Natriumfluorid 

Kaliumfluorid 

Kaliumbicarbonat 

Kaliumcarbonat 

Kaliumchlorid 

Kaliumcitrat 

Kaliumgluconat 
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( 1 ) In Gegenwart von Natriumselenit als Selenquelle in Kultur gewonnene Arten von Selen- 
angereicherter Hefe, die in handelsüblicher getrockneter Form nicht mehr als 2,5 mg Se/g 
enthalten. Die in der Hefe vorherrschende organische Selenart ist Selenomethionin (zwi­
schen 60 und 85 % des insgesamt extrahierten Selens des Produkts). Der Gehalt an 
anderen organischen Selenverbindungen einschließlich Selenocystein darf 10 % des ins­
gesamt extrahierten Selens nicht überschreiten. Der Gehalt an anorganischem Selen darf 
üblicherweise 1 % des insgesamt extrahierten Selens nicht überschreiten.



 

Kaliumglycerophosphat 

Kaliumlactat 
Kaliumhydroxid 

Kaliumsalze der Orthophosphorsäure 
Chrom(III)-chlorid und sein Hexahydrat 

Chrom(III)-sulfat und sein Hexahydrat 
Ammoniummolybdat (Molybdän(VI)) 

Natriummolybdat (Molybdän(VI)) 
Borsäure 

Natriumborat 
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ANHANG III 

STOFFE, DEREN VERWENDUNG IN LEBENSMITTELN VERBOTEN 
ODER EINGESCHRÄNKT IST ODER VON DER GEMEINSCHAFT 

GEPRÜFT WIRD 

Teil A — Verbotene Stoffe 
Teil B — Stoffe, deren Verwendung eingeschränkt ist 

Teil C — Stoffe, die von der Gemeinschaft geprüft werden 
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